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Eberſtein , und badiſches Amt der Gemeinſchaft Gernſpach ,

Riik Buͤhl , Steinbach , Mahlberg , Stollhofen , Staufenberg ,

K
Kehl und Idar . — Carlsruhe den 23. 1 Julius 1783 . Geh .

Sinterm Cab . Nr . 311 .

Die Aufhebung der Leibeigenſchaft und die Be⸗

freiung von dem Abzug , Abzugs⸗Pfundzoll ,
Manumiſſions⸗ und Expeditions⸗Tax , Land⸗

Selt |
ſchafts⸗Geld ; ferner von dem Leibſchilling , Tod⸗

| fall und Hauptrecht oder Beſthaupt — betreffend .

Carl Friederich von Gottes Gnaden , Mark⸗

graf zu Baden und Hochberg .

Wir ſtehen nunmehro an dem lang gewuͤnſchten Zeit⸗

punct , der Uns in den Stand ſezt , in Unſerer Staats⸗

iie und Finanzverfaſſung verſchiedene Einrichtungen zu treffen ,

Seidio welche Unſere liebe Unterthanen von all zu beſchwerlichen

Auflagen befreien . Wir haben Uns daher entſchloſſen ,

ſogleich mit der Leibeigenſchaft Unſern Unterthanen eine

vorzuͤgliche Erleichterung zu verſchaffen . Damit aber bei den

verſchiedenen vorkommenden Faͤllen deutlich erhelle , was

fuͤr Folgen dieſe Befreiung haben ſolle : ſo erklaͤren Wir ,

daß Wir — ohne Abſicht auf einigen Erſaz der Einkuͤnfte ,

welche aus der Leibeigenſchaft flieſen — in Unſern geſamm⸗

ten Landen , welche unter Unſerer alleinigen unmittelbaren ,

hohen und niedern Gerichtbarkeit und Landeshoheit ſtehen ,

die Leibeigenſchaft von dem heutigen Tag an voͤllig aufheben ,

und Unſere Unterthanen in erſagten Landen hiemit fuͤr

| leibesfrei erklaͤren .

Wobei jedoch dieſelbe , wegen des Unſern Landen zu

leiſtenden Schuzes , und zur Beibehaltung guter Ordnung

|
ſowohl , als anderer noͤthigen und nuͤzlichen Landesanſtal⸗

b | ten , in per Verbindlichkeit zu den Soldaten „ Dienſten und

Frohnen , ſo wie bisher , und in ſo weit ſie nicht durch

Specialbeguͤnſtigungen davon befreit ſind , fernerhin ver —

leiben , auch nicht befugt ſeyn ſollen , ohne Unſere Ein⸗
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willigung auſſer Landes , oder fn einen Unferer Hohen und

niedern alleinigen Gerichtsbarkeit nicht unterworfenen Drt

zu ziehen , noch in andere Kriegsdienſte zu gehen . Im

Uibertretungsfall ſollen aber alle bisherigen Folgen der

Leibeigenſchaft Statt finden und vollzogen werden . Auch
behalten Wir Uns bei denen , welche zu ſolchem Hinwegzug
Unſere Einwilligung auswirken , alle bisherige Manumiſ⸗
ſions ⸗q Abzugs - und andere deßfalls eingefuͤhrte Abgaben
noch zur Zeit und ſo lang bevor , bis Wir durch Vertraͤge
mit andern Staͤnden und Herrſchaften hierin eine billige
Gleichheit und wechſelſeitige Zugsfreiheit werden feſtgeſezt
haken ,

Sn Unfern Landen hingegen wollen Wir die bei ven

vormaligen , mehrern Vertheilungen derſelben entſtandene
und fortgedauerte Auflagen , welche bisher ſowohl bei dem

wechſelſeitigen Uiberzug aus einem der durlachiſchen und

baden⸗ - badiſchen Landes⸗Antheile in den andern „ als auch
in jedem derſelben bei dem Zug von einem Oberamt oder
Amt , oder von einem Ort in das andere , angeſezt und
an Uns entrichtet worden ſind , aufheben , und Unſere Un⸗
terthanen , mit Einſchluß der Wiedertaͤufer und Juden , in
ſofern ſolche unter Unſerer alleinigen unmittelbaren hohen
und niedern Gerichtbarkeit auch Landeshoheit ſtehen , von
folgenden Abgaben ganz und vollkommen befreien :

. ) Von dem Abzug mit Vorbehalt des ſogenannten
Lacherben⸗Geldes ;

. ) Von dem Abzugs⸗Pfundzoll ;
. ) Von dem Manumiſſions - und Expeditions⸗Tax ;
. ) Von dem in Unſern bbadiſchen Landes⸗Antheil

ſogenannten Landſchaftsgeld ;
. ) Von dem Leibſchilling;
. ) Von dem Todfall und Hauptrecht oder Beſt⸗

haupt ) —

*) Zwei Tage nachher , 25. Juli 1783 , wurde die Reſolution noch⸗
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ſo weit dieſe lezte Schuldigkeit auf Perſonen und nicht

auf gewiſſen Guͤtern haftet , alſo mit Vorbehalt des Guͤter⸗

falls , oder wie er ſonſt genannt zu werden pflegt — mit

alleiniger Ausnahme derer Staͤdte , welche an dem Abzug

einen Antheil beziehen , und deren Einwohnern Wir die

obgedachte Freiheit von dem Abzug alsdann erſt bewilligen

werden , wann dieſe Staͤdte ſich bereit erklaͤren , ihren

Antheil an jenen Abgaben ebenfalls aufzuheben — bis

wohin auch diejenigen Unterthanen , ſo in erſagte Staͤdte
ziehen , der Abzugsſchuldigkeit unterworfen bleiben .

In Ruͤckſicht auf auswaͤrtige Verhaͤltniſſe ſehen Wir

Uns weiter genoͤthigt von dieſer Befreiung auszunehmen :

. ) Die Gemeinſchaft Gernsbach , wie uͤberhaupt alle

Orte , die nicht unmittelbar unter Unſerer hohen und nie⸗

dern alleinigen Gerichtbarkeit ſtehn , alſo auch die Frauen⸗

albiſche Ortſchaften , das Kloſter Lichtenthal und die Ge⸗

meinſchaft mit Fuͤrſtenberg im Prechthal , und zwar ſo

fang big , in Anſehung der Gemeinſchaft Gernsbach , das Hoch⸗

ſtift Speyer , ſo wie die übrige , welche mit Uns in Ge⸗

meinſchaft ſind , oder die niedere Gerichtbarkeit beſizen , mit
Uns gleiche Geſinnungen aͤuſſern — und muͤſſein vaher alfe

dergleichen Unterthanen , wenn ſie bisher leibeigen geweſen
ſind , es einsweilen fernerhin noch verbleiben , aug ſie ſo⸗

wohl , als diejenige die dahin ziehen , die damit verbun⸗

dene Abgaben , nebſt dem Abzug entrichten .

. ) Koͤnnen die Unterthanen in Unſerm Antheil der

Grafſchaft Sponheim , nebſt Unſerer Herrſchaft Graͤven⸗

ſtein , zwar ebenfalls noch zur Zeit nicht von der Leibeigen⸗
ſchaft befreit werden , jedoch verwilligen Wir gnaͤdigſt, daß

ſie bei dem Wegzug aus einem Unſerer daſigen Aemter in

— —

getragen , daß auch der fuͤr die Conceſſion oder Conſirmation

einer Vermöͤgens⸗Uibergabe oder Verpfründung beſtandene Tar ,

der der Herrſchaft von jeden 100 fl . des Haupt⸗Vermoͤgens

entrichtet werden mußte , aufgehoben ſey ,
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ein anders , Unſerer alteinigen hohen und niedern Gericht⸗

barkeit und Landeshoheit unterworfenes Amt und Ort in

Unſern ſaͤmtlichen Landen , ſo lang Unſer Antheil an der

Grafſchaft Sponheim bei Unſerm fuͤrſtlichen Haus verbleibt ,

feinen Abzug , kein Landſchaftsgeld , keinen Manumiſſions⸗

und Expeditionstax , auch kein Hauptrecht , Beſthaupt und

Todfall , wo ſolcher bisher uͤblich geweſen — mit Vorbe⸗

halt des fernerhin zu entrichtenden Guͤterfalls — von nun

an entrichten ſollen .

. ) Muͤſſen auch Unſere Leibeigene in dem Flecken

Rhod zur Zeit noch in der Leibeigenſchaft auf die bisherige

Art verbleiben ; wenn ſie aber von da in ein anderes , Un⸗

ſerer alleinigen hohen und niedern Gerichtbarkeit unmittel⸗

bar unterworfenes Amt und Ort ziehen , ſoll ihnen eben⸗

falls die Abzugs⸗ , Pfundzoll - und Manumiſſtons ⸗auch

perſonelle Todfall⸗Abgabe erlaſſen ſeyn , die dortige fremde

Leibeigene hingegen Uns fernerhin todfaͤllig verbleiben .

. ) Wird zwar Unſern leibeigenen Unterthanen in dem

Abts⸗Stab Schwarzach die Leibesfreiheit dermalen eben⸗

falls nicht ertheilt ; Wir ſind aber geneigt , ihnen dieſe

Gnade zußuwenden , wenn das Kloſter Schwarzach das

Gleiche gegen ſeine Leibeigene beobachten wird , und befehlen

indeſſen , daß gleichwohl bis dahin Unſern Leibeigenen , bei

vorkommenden Specialfaͤllen , der Manumiſſionstax , Ab⸗

zug und das Landſchaftsgeld , auf jedesmaliges Anſuchen

ſpeciatim nachgelaſſen werde .

. ) Bleiben die Uns zugehoͤrige Leibeigene , welche in

anderer Herren Laͤndern und Orten wohnen , in dem bishe⸗

rigen Verband der Leibeigenſchaft und Obliegenheit zu Ent —

richtung aller gewoͤhnlichen Abgaben , bis Wir ihretwegen
ein anderes verordnen .

Wie Wir nun bei der Aufhebung dieſer Laſten , die

einzige Abſicht hegen , das Gluͤck Unſerer Unterthanen zu

befoͤrdern , und dadurch einen neuen Beweis geben , wie

unveraͤnderlich angelegen es Uns iſt , Unſere Regenten⸗
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Pflichten zu erfuͤllen , Unſern Unterthanen Unſere kandes⸗

vaͤterlichen Geſinnungen immer mehr zu erproben , und ſo⸗
mit Liebe , Huld und Gnade zu erweiſen : als ſind Wir

auch voraus verſichert , daß dieſelben ſich hierdurch zur fer⸗

nern ſchuldigen Treue , Vertrauen und Ergebenheit gegen
Uns und Unſer fuͤrſtliches Haus aufmuntern laſſen , und

zu dem Wohlſtand des Landes alles , was an ihnen liegt ,
mit verdoppelten Kraͤften beitragen werden .

Ihr das Oberamt habt alles dieſes gehoͤrig zu

nen , wie ſolches geſchehen , an Uns zu berichten , und

ſelbſt hiernach zu achten .

Euch den Verrechnern aber befehlen Wir gnaͤdigſt ,
vom heutigen Tag an , die hiedurch aufgehobene Abgaben
nicht weiter anzuſezen und einzuziehen , davon auch die

noͤthige Bemerkung in Euern Rechnungen zu machen ,

dahingegen die in den unterſtellten Faͤllen Uns vorbehal⸗
tene Manumiſſions⸗ und Abzugs - Abgaben fernerhin zu

erheben und Uns getreulich zu verrechnen .

Inmaſſen Wir Uns verſehen , und Euch mit Gnaden

gewogen verbleiben . Gegeben ꝛc.

detn -Boria

und Dotii

e
eröfft
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Unterbeiba gen

A. Namen der Regenten und Municipalitáten , mit

denen , auf das Anerbieten Carl Friederichs

hin , Conventionen uͤber Abzugs - Befreiungen ,

von Ihm eingegangen worden ſind — und zwar

. ) in der markgraͤflichen Zeit :

mit Daͤnemark , Kur⸗Trier , Kur⸗Pfalz , Kur⸗Sachſen ,

Pfalz⸗Zweibruͤcken , Wirtemberg * ) , Braunſchweig

) Von dieſem jezt koͤnigl. Staat wieder aufgekuͤndet i. J . 1809 —

wahrſcheinlich nur , bis uͤber die beiderſeits erweiterten Staaten

eine neue Convention in Vorwurf kaͤme, die jezt noch gluͤcklicher
im. gangen . teutfhen Bund rege geworden ift ,
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